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Grundsatz 
Gemäss Art. 16a RPG sowie 
Art. 34 RPV sind landwirtschaft-
liche Ökonomiebauten in der 
Landwirtschaftszone zonenkon-
form, wenn sie der bodenab-
hängigen Bewirtschaftung oder 
der inneren Aufstockung die-
nen, und wenn sie verwendet 
werden für die Produktion ver-
wertbarer Erzeugnisse aus 
Pflanzenbau und Nutztierhal-
tung oder für die Bewirtschaf-
tung naturnaher Flächen.  
 
Bauten und Anlagen für die 
Freizeitlandwirtschaft sind in 
der Landwirtschaftszone nicht 
zonenkonform. Keine Freizeit-
landwirtschaft liegt vor, wenn 
der Arbeitskräftebedarf aus der 
Primärproduktion (ohne Verar-
beitung, Verkauf usw.) über 0,2 
Standardarbeitskräften (SAK) 
liegt und eine Gewinn und Er-
tragsorientierung (wesentliche 

Wertschöpfung aus der Erzeu-
gung landwirtschaftlicher Pro-
dukte) vorhanden ist. Eine Ge-
winn- und Ertragsorientierung 
fehlt insbesondere bei hobby-
mässiger Pferdehaltung. 
Gemäss Art. 34 Abs. 4 RPV darf 
die Bewilligung für zonenkon-
forme Bauten und Anlagen nur 
erteilt werden,  

• wenn die Baute oder Anlage 
für die in Frage stehende 
Bewirtschaftung nötig ist,  

• wenn der Baute oder Anla-
ge am vorgesehenen 
Standort keine überwiegen-
den Interessen entgegen-
stehen und  

• wenn der Betrieb voraus-
sichtlich längerfristig beste-
hen kann. 

 
Remisen 
Für die im Betrieb benötigten 
landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräte kann Remisenraum 
erstellt werden. Dieser umfasst 

auch betriebsnotwendige Ga-
ragen sowie Flächenansprüche 
für Werkstatt und die Lagerung 
von Produktionsmaterialien. Die 
bewilligungsfähige Grundfläche 
orientiert sich an den Richt-
massen des ART-Berichts 
Nr. 590. Die Detailvorgaben 
sind in der kantonalen Richtline 
„Remisenflächen“ festgelegt. 
Wird der Normbedarf über-
schritten, ist die zusätzlich be-
antragte Remisenfläche mit der 
betriebsspezifischen Situation 
und detaillierten Angaben zum 
Maschinen- und Gerätepark zu 
begründen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Landwirtschaftliche Ökonomiegebäude wie 
Ställe, Remisen, Silos usw. können in der 
Landwirtschaftszone zonenkonform sein. 
Voraussetzung dafür ist, dass sie hinsicht-
lich des Standorts und der Ausgestaltung 
für eine zweckmässige Bewirtschaftung 
notwendig sind.  

 

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dfr/dokumente_3/landwirtschaft_2/bauten_1/4-2-7-3-1_FAT_Bericht_590.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dfr/dokumente_3/landwirtschaft_2/bauten_1/4-2-7-3-1_FAT_Bericht_590.pdf
https://www.ag.ch/de/bvu/bauen/baubewilligungen/bewilligungsablauf/bauen_ausserhalb_der_bauzone/bauen_ausserhalb_der_bauzone_1.jsp
https://www.ag.ch/de/bvu/bauen/baubewilligungen/bewilligungsablauf/bauen_ausserhalb_der_bauzone/bauen_ausserhalb_der_bauzone_1.jsp
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Bauten für Aufbereitung,  
Lagerung und Verkauf  
Bauten und Anlagen, die der 
Aufbereitung, der Lagerung 
oder dem Verkauf überwiegend 
eigener landwirtschaftlicher 
oder gartenbaulicher Produkte 
dienen, sind nach Art. 34 Abs. 2 
RPV in der Landwirtschaftszo-
ne zonenkonform,  

• wenn die Produkte aus der 
Region stammen und zu 
mehr als der Hälfte auf dem 
Standortbetrieb oder in zu 
Produktionsgemeinschaften 
zusammengeschlossenen 
Betrieben erzeugt werden,  

• wenn die Aufbereitung, die 
Lagerung oder der Verkauf 
nicht industriell-gewerblicher 
Art ist und  

• wenn der landwirtschaftliche 
Charakter des Standortbe-
triebs gewahrt bleibt. 

 
Gemeinschaftliche 
Stallbauten  
Die Details zur Errichtung von 
gemeinschaftlichen Stallbauten 
sind in Art. 35 RPV geregelt.  
 
Gestaltung und 
Standortwahl  
1. Geeignete Standortwahl  
Eine Anbindung der Bauten an 
vorhandene Gegebenheiten wie 
z.B. bestehende Gebäude ist 
einer Platzierung in der freien 
Landschaft vorzuziehen. Bei der 
Zuordnung des Gebäudes in ein 
Siedlungsgefüge ist dessen 
Eigenart zu wahren. Bei Bauten 
und Anlagen für die Tierhaltung 
müssen die Mindestabstände 
zur Bauzone und zu betriebs-
fremden Wohngebäuden einge-
halten werden. Hinsichtlich dem 
haushälterischem Umgang mit 
dem Boden sind bei der Stand-
ortwahl auch die verkehrsmäs-
sige Erschliessung und die Ge-
ländeeinpassung zu berück- 

sichtigen. Damit können die 
Sichtbarkeit der Baute und der 
Eingriff in die Landschaft positiv 
beeinflusst werden. 
 
2. Angepasste Mass-
stäblichkeit und Gestaltung  
Durch die Übernahme von Ele-
menten vorhandener Bauten 
wie Dachform, Dachneigung, 
Dacheindeckung und Fassa-
dengestaltung kann eine besse-
re Einpassung der Neubauten 
erzielt werden. Dies gilt ebenso 
für die Gebäudeproportionen.  
 
3. Geeignete Materialien und 
Farben  
Die Verwendung geeigneter 
Baustoffe (z.B. Holz) und der 
Verzicht auf grelle Farbtöne 
führen zu einer besseren Ein-
bindung in die Landschaft. 
Glänzende oder spiegelnde 
Oberflächen sollen vermieden 
werden. Materialien und Farben 
in gebrochenen bzw. gedeckten 
Tönen verbinden Gebäude mit 
der Landschaft.  
 
4. Grossmassstäbliche Ge-
bäude und exponierte Lagen 
stellen erhöhte Anforderun-
gen  
Für grössere Bauvolumen, die 
bei heutigen Ökonomiegebäu-
den oft notwendig sind, hilft oft 
eine Gliederung der Baukuben 
oder eine Aufteilung der Funkti-
onsbereiche auf verschiedene 
Gebäude. Lassen sich her-
kömmliche Gebäudetypologien 
nicht auf die veränderten Nut-
zungsanforderungen und Grös-
senverhältnisse übertragen, 
dann müssen neue bauliche 
Konzepte in Verbindung mit 
einer neuen Ästhetik erarbeitet 
werden. 

Im Weiteren verweisen wir auf 
den ART-Bericht Nr. 670. 
 
 
Gesuchsunterlagen  
• siehe Baugesuchsuchs-

umschlag (Checkliste D.5)  
 
Themenverwandte 
Merkblätter  
• Innere Aufstockung auf 

Landwirtschaftsbetrieben  
 
 
Kontakt bei Fragen  
Landwirtschaft Aargau  
Tellistrasse 67 
5001 Aarau  
Tel. 062 835 28 00  
www.ag.ch/landwirtschaft  
 
oder  
 
Abteilung für Baubewilligungen 
Entfelderstrasse 22 
5001 Aarau 
Tel. 062 835 33 00 
www.ag.ch/baubewilligungen 

 
 

http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?pubdownload=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2rZpnG3s2Rodeln6h1dYN9fX2Nn,aknp6V2tTIjKbXoKimjZyUmZesiKfo
http://www.ag.ch/landwirtschaft
http://www.ag.ch/baubewilligungen

